
Haupt- und Nachschreibeklausur PG-Lök I 
 
 
wann:  5.07.2012 von 16:00 – 18:00 Uhr  
 

wo:   im Hörsaal 1 (H1) am Hindenburgplatz 10-12  
 
wie:  Anmeldung dafür vom im Juni 2012 über Qispos (s. Fristen) 
 
gez. I. Hahn 
 
 
QISPOS-unterstützte Anmeldung von Wiederholungsprüfungen für die Studiengänge 
der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät 
  
  
Sehr geehrte Damen und Herren,  
  
ab sofort können die Anmeldungen zu Wiederholungsprüfungen, die in demselben Semester 
stattfinden wie der erste Versuch, über QISPOS verwaltet werden. Das heißt, die Studierenden können 
sich über QISPOS zu einem bestimmten Anmeldezeitraum für eine Nachklausur anmelden. Der 
Anmeldezeitraum wird vom Prüfungsamt nach Absprache mit dem Fach festgelegt.  
Nach Erbringen der Studien- oder Prüfungsleistung können die Noten durch die LSF/POS-Beauftragten 
in QISPOS verbucht werden. 
  
Durch dieses Verfahren ist eine einheitliche Anmeldung der Studien- und Prüfungsleistungen 
gewährleistet, außerdem entfällt die Anmeldung bei der Prüferin/dem Prüfer. 
  
Technische Voraussetzungen:  
Das Prüfungsamt legt für die Wiederholungsprüfungen einen sog. Organisationssatz an. Dafür ist es 
erforderlich, dass alle Termine der Wiederholungsprüfungen durch ein Formular (siehe Anhang) dem 
Prüfungsamt mitgeteilt werden.  
Danach muss das Fach nur noch den letzten Verknüpfungsschritt in LSF/POS durchführen: Aufgrund 
der Neuanlegung des Organisationssatzes durch das Prüfungsamt ist es erforderlich, dass eine neue 
Zuordnung zum Termin 02 des Prüfungsorganisationssatzes durch den LSF/POS-Beauftragten des 
Faches durchgeführt wird (siehe Anhang, Grafik). 
Bei Modulabschlussprüfungen ist in der Regel keine Zuordnung durch den LSF/POS-Beauftragten 
nötig.  
  
Formale Voraussetzungen: 
Für den 2. Versuch innerhalb eines Semesters können sich allerdings nur Studierende anmelden, die 
den ersten Versuch des Semesters nicht bestanden haben oder einen Rücktritt aus triftigem Grund (z. 
B. wegen Krankheit) im Prüfungsamt eingereicht haben.  
  
Falls Sie noch Fragen haben, können Sie sich gerne an die zuständige Sachbearbeiterin im 
Prüfungsamt wenden.  
  
Mit freundlichen Grüßen 
 
Prüfungsamt 


